
In der medizinischen Wissenschaft werden stiker der Vergangenheit un! talls sol-
die psychosomatischen Wechselwirkungen seıit che gibt der Gegenwart sehr viel vorsichti-
langem untersucht. Es ist bekannt, da{fß 1ın SCI se1ın sollten. Es ware immerhin denkbar,
und dasselbe Phänomen (z Magenge- da{fß ın einem anderen zeitgeschichtlichen Kon-
schwüre, Herzinsuffizienzen, Asthma a.) text und bei anderen kulturellen Vorausset-

ZUNSCH Mitglieder der Jesus-Bewegung dieteils seine Ursache 1mM physiologischen Ge-
schehen, teils 1mMm psychischen haben kann gleiche Verehrung ertahren hätten W1e die
Man kann er auch die rage stellen, ob Grofßen der italienischen und spanischen My-
icht diese Tatsache hier 1n Weise un!: stik des Mittelalters. Es gibt heute schon
un anderen Vorzeichen ıne Bestätigung ıne Reihe VO  w} Stiımmen, die Von ıner
findet: ıne Wirkung wird teils durch Eıin- Pfingstbewegung, VO  - „Christus Nnte POI-
nahme bewußtseinsverändernder rogen, teils tas“ sprechen?!,
durch den „Jesus- I’'rıp“ ausgelöst. Das glei- amı 1st keineswegs die Möglichkeit über-
che Phänomen ist teils auft somatische, teils natürlicher (Gottes-)Erfahrung überhaupt SC“
auf psychische Veranlassung 7zurückzuführen. leugnet der 1n rage gestellt. Es wird ber 1n

Niedermeyer stellt den Grundsatz aut Zukunft noch ın weıt stärkerem Maßlße VO  e}

„ (ES) besteht tür den katholischen Forscher den Theologen das geiordert se1n, w as schon
die Pflicht, hier w1e überall, zunächst nach der Johannesbrief empfiehlt: „Prüfet die
einer natürlichen Erklärung suchen un! Geister, ob s1e VO  =) ott stammen“ (1 Joh 4’I

trachten, m1t dieser his Z äaulßersten
Grenze das Auslangen tinden. Wır IMUS-
SCI2 bedenken, da{ß ‚unerforscht‘ icht ‚UNCI-
orschlich’‘ un!: noch Jange icht ‚übernatür-
lich‘ bedeutet. Es gibt noch viele Naturkräifte,
die WITr nicht kennen“1?
Danach würde bei dem Phänomen der Je
sus-Bewegung das gelten, WAas ben für die
Beurteilung und Wertung religiöser Erlebnisse
festgestellt wurde: Sind hier icht 11UI un! GClosse
icht einmal ZUuEerst die Theologen angeiragt,
sondern die Psychologen, Psychiater un Ana-
lytiker, kurz jene, die sich mit derartigen Horst Herrmannpsychosomatischen Grenzzustäiänden VO:  D

turwissenschaftlicher Seite her befassen und Die Neuordnung der Bischofswahl:
betfassen haben Bevor 11A7 VO  - einem eine weıtere Surrogatlösung

„Wunder“ der „Gnadenerweis Gottes“”, VO  5

iınem „Zeichen der Hoffnung“ und „Erneue- Der Vatikan bescherte u11l 1 Maı 1972 1n
Iuns für MSCTE Zeıt“ spricht?®, sollte 19a  - Dokument über die Auswahl der Kandidaten
überlegen, ob hier nicht ıne Erscheinung für das Bischofisamt 1ın der lateinischen Kirche
vorliegt, die mit dem Reizwort „Jesus  L ben (die verschiedentlich gebrauchte Bezeichnung
doch 11U1 Halluzinationen, manische Eupho- „Neuordnung der Bischofsernennungen“ 1St
rien der ysterien, naturmystische Ekstasen irreführend, da sich der spezielle Ernennungs-
der Wahnvorstellungen ErZEUZT. MOdus gegenüber dem Gesetzbuch des Jahres
Die Jesus-Bewegung stellt aber uch die 1917 nıe geändert hat) ber die Modalitäten
Theologen die Tage, ob S1e nicht 1n ihren der Promulgation des (‚esetzes aßt
Aussagen un! 1n ihren Urteilen über die My- sich streiten meıiner Meınung nach ur
sexuelles Lusterleben die Veröffentlichung „Usservatore(gehört)] den Ausnahmen“,
ohl aber „lassen sich egliche Gemütsbewegungen
ter dem Eı

Romano“ (einem Blatt, das, W3 1mMmMer
uß halluzinogener Drogen wesentlich 11 - heikel werden droht, amtlich als nicht-tensiviıeren“ (147 Gerade diese Intensivierung der

Gemütsbewegung 1st aber bei den Jesus-People be-
bachten. amtl\ich ausgegeben wird) in dem nach

Compendium der Pastoralmedizin, Wıen 1953, 367
20 Vgl T10. EeSsus kommt!, Wuppertal 971 21 Ebd
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die rüheren f oder ob vielleichtC166 otfiziellen Urgan, den Acta Apo-
stolicae Sedis, VO  - inem schlechten geSECTZ- Dispensmöglichkeiten, twa VO  - der erfor-
geberischen Stil das Dokument selbst 1st derlichen „Zeitoffenheit“, gedacht werden
beachtenswert, ze1g' doch VU:  - kkönne. Der Kirchenrechtler jedenfalls mMu
vielen interessanten Details, woher gegenüber derartig pauschalisierenden KrI1-

terıen 1ın einem (jesetzestext Bedenken A1ll-der gegenwärtigen kirchenpolitischen Situa-
t107 der Wind weht. melden: Sind S1e gemeıint, mMUsSsSenN s1e
Zunächst erscheint allerdings verwunderlich, MM1t allen rechtlichen Konsequenzen durch:
dafs die binnenkirchliche Regelung der Mate- ührbar se1n, sind S1e „pastorale“ Verbrämung,

haben s1e 1n einem esetz nichts ZHne; VO Ansatz 1 Motuproprio0 „Ecclesiae
sanctae“ 1966) einmal abgesehen, lange suchen.
auf sich warten liels, zumal das Konzil selbst Der Kreıs der Interventionsberechtigten ıstsich darauf beschränkt hatte, nach außen
sprechen und die Partner, denen rühere Päp- für das generelle Konsultationsverfahren w1e

für den konkreten Fall der NeubesetzungsSte eın vertragliches Mitspracherecht beim e1ines Bischotsstuhles säuberlich, ber viel-
Vorgang der Kandidatenbenennung ZUSC- leicht doch eın Wwen1g verklausuliert, SC“sichert hatten, Z einse1t1igen Verzicht uf kennzeichnet. Auffällig 1St dabei jedoch dieihre Rechte autzutordern TEeLNC| hne HNCN

1Ur schlecht verborgene Tendenz, die „kKano-nens  ıten Erfolg, w1e das 1ECUC Dokument nisch errichteten Repräsentativorgane“ wWw1e
ın Art. selber zugeben INUu Der DSS
flissentliche 1n weils auf ıne lange redak- tiwa den Priester-, Pastoral- und VDiOGzesanrat

als .remıen möglichst AUS dem Vorschlags-tionelle Vorarbeit, Iso auf eın VO ZESECTZ- verfahren herauszuhalten. IDDie datür ansC-gebungstechnischen Standpunkt 4USs sich gebene „ratıo legis”, nämlich die Ausschal-begrüßenswertes Faktum, überzeugt nicht
(ung 1nes möglichen Kollektivdrucks (derrecht da 119  - gleichzeitig erfährt, da{iß 1U

VO Bischotskonferenzen eın Interesse 41l
öffentlichen Meinung?) aut den (jew1ssens-
entscheid des einzelnen Konsultationsberech-der Mitarbeit haben erkennen lassen. Leichter tıgten, hat vieles für sich, ber ben Nı1C.  ht

ele einem da schon, ıne solche ü alles. Andere Krıterıen, zumal theologischerkation ZU derzeitigen kritischen Zeitpunkt
( Vorgänge 1n den Niederlanden!|] als gezielten Art wWwW1e twa die Überlegung, da{fß uch die

Diözesangemeinde des Gottesvolks iıhre lau-Schlag aufzufassen.
Im einzelnen ftallen die folgenden Bestim- benserfahrung un! die spezifischen Ertorder-

n1ısse ihrer Gemeinschaft, der Ortskirche, mıit-
MUNSCIL auf einbringen könnte un! dies nach eiıner
a} Der Krels der Kandidaten (Art VI| iSt gewilß nicht SCHIeC: nennenden Theologie
gegenüber der bisherigen Regelung 1ın 331 uch müdßte, finden keine Erwähnung. Die
CS anders gefaßt. An die Stelle der Kriterien mınut1öse Auizählung des Wahlverfahrens
des Codex (eheliche Abstammung, estimmtes und seiner Protokollierung 1mM Stile einer
Lebens- und Weihealter, Promotion] treten Durchführungsverordnung kann über diesen
11U)  =) „Aufgeschlossenheit un! 1nn für sozijale empfindlichen Mangel Gespür für die

wahre Situation nicht hinwegtäuschen. Da{filßFragen, Fähigkeit ZU Dialog un! ZUTLI Zu-
sammenarbeit, Zeitoffenheit und Überpartei- selbst die Bischotskonfterenzen dem geSCLZ-
lichkeit“. eht I11LE  - davon aus, daß nach geberischen TIrend Z kirchlichen Indi-

y @ (@ die alte Regelung damit aufgehoben vidualismus, VO „divide GT impera“ wollen
1St, wird 1La iWwaAa den Wegfall des Kr1- WITr nicht reden, ZU Opfer getallen sind, se1
terıums der ehelichen Geburt begrüßen!, in diesem Zusammenhang 11UT bescheiden
andererseits jedoch fragen haben, ob die Rande vermerkt.
ICN Erfordernisse ähnlich rechtsverbindlich C} Um stärker 1st die Schlüsseltunktion des
bzw. 11 einzelnen nachzuweisen sind, wıe Nuntius (Art L XIL, l der als Einzel-

PCISON leicht den SAdNZCH Kreis der genanntenVgl
Kinder

dazu Herrmann, Dıie tellung unehelicher
nach kanonischem Recht, 1n Kanonistische

Studien Un EXIG, Bd. 26 Amsterdam 1971, 205 und Konsultationsberechtigten aufwiegen dürifte,
209 gefestigt. Auf dem Hintergrund der Neu
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ordnung des päpstlichen Gesandtschaits-
WESCI1S 1967) die kaum Rücksicht NOM- Bücher
HA  S hatte auf die uch VO Vaticanum I1
geforderte Weiterentwicklung der Lehre VOI1L

den Ortskirchen, kann das ‚WAarl kaum VC1I-

wundern. Erstaunlich bleibt allerdings die
Unverfrorenheit, m1t der 18858  - sich 1n einem Um die Miıtte des aubens
kurialen Dokument VOI über die da-
maligen mannigfachen Toteste VO  3 ischöf- Walter Kasper, Einführung 1n den Glauben,licher Seite hinwegsetzen kann. Da{iß der Matthias-Grünewald-Verlag, Maınz 1972
Nuntius neuerdings dl das „Recht“ verbrieft
erhält, 1n seın Informativvertahren uch Dıese Einführung geht auftf ıne 1 Rahmen
La1:en einzubeziehen, wirkt gegenüber all dem einNes Kontaktstudiums für Seelsorgepriester,
1L1UT noch erschreckend amusant. Mehr nam- Religionslehrer un: Katecheten gehaltene
lich als die 1ın Art XIV eingeschärfte „papst- Vorlesungsreihe zurück, S1€e ıne
liche Schweigepflicht“ werden sich diese gewI1sse Vorbildung 1mM 1nnn der Kenntnis der
Intormanten nicht einhandeln können. heutigen Hauptprobleme der Theologie VOI-

Ziehen WIT kurz Bilanz: das LIECUC Dokument A4ll:  N Dıese Feststellung ist nicht als Kritik Zu

spiegelt 1Ur allzu getreulich die nachkon- verstehen, sondern lediglich als 1nwels für
ziliare Getto-Situation des kirchlichen ech- den potentiellen Leserkreis dieses Buches.

eın Vertasser hat sich mi1t ihm das ieltes wider. Es erhebht theologische Ansprüche,
beläfßt ın allem jedoch den harten kirchen- SESECTIZTL, dem Wunsch seiner HöOörer „nach
rechtlichen Kern VO  5 ehedem. wirkliche UOrJentierung innerhalb der Umorientierung
Neuansätze bieten, iwa die ber- gegenwärtiger Theologie SOW1e nach einer
Jegung, wI1e ıne echte Mitbestimmung der stärkeren Verbindung VO  - Theorie und Pra-
Ortskirchengemeinde praktisch verwirk- x 15“ entsprechen. DIie Posıtiıon, VO  w der
lichen ware (durch gewählte Repräsentativ- A4usSs Kasper seinen Versuch unternimmt, sieht
OIganc der durch Plebiszit?), hat den Kre1is selbst „zwischen den Fronten“ der Kon-
der trüheren Theologie und Disziplin servatıven un der Progressiven, wobel sich
seiıner Ansprüche nicht durchbrochen. Wır die rage erhebt, ob nicht uch das
wollen miıt Rücksicht auf den guten Wil- „Zwischen den Zeıten“ durchaus noch Gel-
len seiner Ater nicht als „Alibireform“ be- C(ung hat. Kasper bekennt sich jedenfalls ZAUÜR

zeichnen, doch stellt wohl e1in CGCllied Differenzierung, ZUI als einem Span-
1n der Jangen Kette kirchenrechtlicher ur- nungsfeld, „das die Extreme aushält Uun: 1Ur

rogatlösungen? dar, die uUunNns seıit Jangem 1m Hinblick auft sS1e beschrieben werden
gedient werden un! deren hauptsächlichstes kann“. Dementsprechend hat kein harm-
Merkmal darin bestehen Mas, da{fß sich bei los-versöhnlerisches Buch geschrieben, s (

ihnen ıne Revısıon nicht Reform!) der Jur1- dern ınen entscheidenden Beitrag einem
stischen Oberflächenstruktur auf unveränder- Neuansatz der Theologie geleistet, der die
ter theologischer Basıs, wWennNl nicht Sdai un Hoffnungsdimension des Glaubens mit über-
völligem Verzicht auf diese, vollzieht. zeugender Klarheit hervortreten aäßt. 1)as

Buch kann insbesondere auch für die Ver-
kündigung un: religiöse Erwachsenenbildung
wertvollste Dıenste eisten. Kasper geht VO.  _

der Situation des Glaubens heute aus, der
die Kluft 7zwischen dem Glauben un der

Die gegenwärtıge Lösung der Bis:  ofswahl, w16e S1e menschlichen Erfahrung für eines der oschwer-
iın ein1ıgen Ländern konkordatär geregelt ist, dürifte sten Probleme gegenwärtiger VerkündigungZWAaTt 1 Hinblick autf die Verhältnisse 1n der Welt-
1T manchen recht revolutionär anmufen, ist aber und Theologie ält. Seine Beschreibung der
urchaus icht irreformabel, w1ıe s1e VO
hbetroffener Seıite dargeste. wird, sondern ımmer noch Grundlagen der Neuzeıit 1 allgemeinen und
durch das theologisch Bessere a4D1ÖöSDAar. der Aufklärung 1 besonderen gehört ZUu dem

Vgl EeITIMANN, Muflß die Reform Kirchenrecht
scheitern?, 1n Orientierung 36 1972), 196 Ausgewogensten, wWAas M1r bisher dieser
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